
Der Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ist der Gründerverein der Rasse, anerkannt vom VDH und der FCI. Zum
Zwecke der Erhaltung und Fortentwicklung der Rasse und der in § 3, Ziff. 2 der Satzung des SV (Hauptverein) festge-
legten Vereinsziele im allgemeinen und im besonderen zur Abwicklung der für die Zucht unentbehrlichen Zuchtveran-
staltungen erläßt der SV nachstehende “Zuchtschauordnung”. Sie hat satzungsgleiche Wirkung.

I. Begriffsbestimmungen und Zustän-
digkeiten

Der Verein führt Zuchtschauen für die Varie-
täten des Deutschen Schäferhundes
„Stockhaar“ und Langstockhaar mit Unter-
wolle“ durch. Die Vorführung der Hunde er-
folgt entsprechend ihrer Haarart in getrenn-
ten Klassen und Zuchtgruppen.

1. Es werden unterschieden:

1.1. Ortsgruppen-Zuchtschauen

1.2. Landesgruppen-Zuchtschauen

1.3. Spezialzuchtschauen für die Rasse “Deut-
scher Schäferhund”, die an VDH-Ausstellun-
gen (aller Rassen) angegliedert werden.

1.4. Bundessiegerzuchtschau

2. Ortsgruppenzuchtschauen werden von
den SV-Ortsgruppen als verantwortlicher
Veranstalter durchgeführt.

2.1. Ortsgruppen-Zuchtschauen bedürfen eines
genehmigten Ter minschutzes durch die HG
über die Landesgruppe.

2.2. Die Terminpläne und -vergabe für Ortsgrup-
pen-Zuchtschauen erfolgen durch die jewei-
lige Landesgruppe.

2.3. Die Festlegung der Richter für Ortsgruppen-
Zuchtschauen ob liegt der durchführenden
Ortsgruppe, die auch den Auslagener satz
für die Zuchtrichter zu leisten hat.

2.4. Die durchführende Ortsgruppe einer Orts-
gruppen-Zuchtschau hat den Nachweis

über einen bestehenden Veranstaltungs-
Versi cherungsschutz zu führen.

2.5. Die durchführende Ortsgruppe ist für einen
organisatorisch ein wandfreien Ablauf, sowie
für die Einhaltung aller geltenden Be stim -
mun gen gegenüber dem SV verantwortlich.

Hierzu gehört die Zurverfügungstellung von
zwei ausreichend großen Ringen für beide
Geschlechter, die zügige Abwicklung der am
Vormittag gerichteten Klassen bis 13.00 Uhr
und die an schließende Preisverteilung.

3. Landesgruppen-Zuchtschauen

3.1. Jede SV-Landesgruppe hat pro Jahr in ih-
rem Landesgruppen bereich eine Landes-
gruppen-Zuchtschau auszurichten. Sie kann
eine Ortsgruppe ihres LG-Bereiches mit der
Durchführung ganz bzw. teilweise beauftra-
gen.

3.2. Die Termine der LG-Zuchtschauen werden
im Zuchtausschuss in einem langfristigen
Terminplan festgelegt.

Die LG-Zuchtschauen finden ausschließlich
an Sonntagen statt. Jeweils drei an gren zen -
de Landesgruppen haben eine Termin sperre
für Ortsgruppen-Zuchtschauen bezogen auf
das gesamte Wochenende.

3.3. Die Festlegung der amtierenden Richter ob-
liegt der jeweiligen Landesgruppe.

Jeder Landesgruppe stehen mindestens
drei amtierende Richter der Bundessieger-
zuchtschau zu, sofern sie ihr Richteramt an
diesem Wochenende ausüben.
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3.4. Die Landesgruppen-Zuchtschau bedarf ei-
nes genehmigten Terminschutzes durch die
HG.

3.5. Für den Versicherungsschutz der LG-Zucht-
schau gilt das unter 2.4 ausgeführte.

4. Spezialzuchtschauen für die Rasse
“Deutscher Schäfer hund”, die einer VDH-
Ausstellung angegliedert sind

4.1. Zuchtschauen können als Ortsgruppen-
Spe zialzuchtschauen oder als Landesgrup-
pen-Spezialzuchtschauen an eine VDH-Aus-
stellung als selbständige Veranstaltung an-
gegliedert werden. Es gelten uneinge-
schränkt hierfür die Bestimmungen unter I.2.
und/oder I.3. dieser Zuchtschauordnung.

4.2. Parallel hierzu gelten die entsprechenden
Re gelungen der Zuchtschauordnung des
VDH.

4.3. Die auf der Spezialzuchtschau amtierenden
Richter müssen im Besitz eines VDH-Rich-
terausweises sein.

5. Bundessiegerzuchtschau

Der SV führt pro Jahr eine Bundessieger-
zuchtschau im Monat September durch.

5.1. Der Veranstalter ist der Hauptverein, der mit
der Durchführung eine Landesgruppe be-
auftragt. Teilbereiche im Rahmen der Durch-
führung können der Landesgruppe übertra-
gen werden.

5.2. Die Vergabe und die Terminfestlegung wird
vom Hauptverein beschlossen.

5.3. Die Benennung der amtierenden Richter ob-
liegt dem Vorstand.

5.4. Alle in den Zuchtgruppen vorgeführten Tiere,
die Freitags dem Zuchtrichter für Zuchtgrup-
pen vorgeführt wurden, haben bei der Beur-
teilung am Sonntag anwesend zu sein. An-
sonsten gelten die in der Zuchtschauord-
nung gegebenen Richtlinien unter III. Sonsti-
ge Bestimmungen (2.)

5.5. Zusätzlich gelten Sonderbestimmungen, die
in den Ausschrei bungsunterlagen (SV-Zei-
tung, Meldeprospekt u.a.), aufgeführt sind.

II. Organisation der Zuchtschauen

1. Für die Zuchtschauen nach I.1 ist ein ge-
druckter Schauführer (Katalog) zwingend
vorgeschrieben.

1.1. Im Schauführer müssen alle Hunde, die zur
Vorführung ge langen sollen, mit Namen,
Zuchtbuch-Nummer, Wurftag, Elternangabe,
Name / Wohnort des Züchters und Name /
Wohn ort des Eigentümers aufgeführt sein.

1.2. Es dürfen nur Hunde zur Veranstaltung an-
genommen und im Schauführer ausge-
druckt werden, die:
1.2.1. im Zuchtbuch des SV (SZ) oder in ei-

nem, von einem, vom SV anerkannten
ausländischen Verein geführten
Zucht buch eingetragen und anhand
einer Tätowier- bzw. Chipnummer
identifizierbar sind,

1.2.2. über 12 Monate alt sind,

1.2.3. frei von Anzeichen von Krankheiten
sind,

1.2.4. nicht mit Nachkommen-Eintragungs-
sperre belegt sind,

1.2.5. im Eigentum von SV-Mitgliedern ste-
hen,

1.2.6. nicht im Eigentum von Personen ste-
hen, für die eine Veranstal tungssperre
rechtskräftig ausgesprochen wurde.

1.2.7. Der Meldeschluss ist spätestens für
den letzten Montag vor der Veranstal-
tung 24:00 Uhr festzulegen. Der HG
müssen die Meldungen per Fax für
die SID-Vorbereitungen bis späte-
stens Mittwoch, 12.00 Uhr, vorliegen.
Nicht gemeldete oder nach träglich
gemeldete Hunde dürfen an der Ver-
anstaltung nicht teil nehmen.

1.3. An Zuchtschauen dürfen nur Personen Hun-
de vorführen, die die Mitgliedschaft im SV
nachweisen können.

2. Klasseneinteilung

Die auf Zuchtschauen ausgestellten Tiere
werden jeweils für die Haarart „Stockhaar“
und die Haarart „Langstockhaar mit Unter-
wolle“ in Klassen eingeteilt.

Als Stichtag gilt bei mehrtägigen Schauen
der erste Veranstal tungstag.

2.1. Jugend-Klassen für Hunde vom vollendeten
12. Lebensmonat bis unter 18 Monate.

2.2. Junghund-Klassen für Hunde vom vollende-
ten 18. Lebensmonat bis unter 24 Monate.

2.3. Gebrauchshund-Klassen für Hunde ab dem
vollendeten 2. Le bensjahr.

2.4. Hunde nach II.2.3 müssen Ausbildungs-
kennzeichen von minde stens SchH1 oder
eine HGH-Prüfung nachweisen.

2.5. Herdengebrauchshunde
a) Hunde über 24 Monate müssen das Aus-

bildungskennzeichen HGH aufweisen.
Dieses muss bei einem vom SV aner-
kannten HGH-Richter erworben worden
sein.
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b) Hunde der Jugend-/Junghundklassen
können auch ohne Ausbildungskennzei-
chen ausgestellt werden, wenn der
Eigen tümer als Schäfer oder Schafhalter
die Mitgliedschaft in seinem zuständigen
Schafzuchtverband nachweisen kann.
Alternativ kann dies über die Betriebs-
nummer beim zuständigen Landwirt-
schaftsamt erbracht werden. Jährlich ist
eine neue Bescheinigung vorzulegen.
Dies entfällt bei Berufsschäfern.

2.6. Zuchtgruppen

Eine Zuchtgruppe besteht aus mindestens
drei, höchstens fünf Tieren eines Zwingers,
die auf der jeweiligen Zuchtschau vorge führt
und die Mindestzuchtbewertung “Gut” er-
halten haben. Die Tiere einer Zuchtgruppe
müssen die gleiche Haarart aufweisen. Die
Zuchtgruppe wird nach den hierfür gelten-
den Beurteilungskriteri en bewertet: Einheit-
lichkeit der Gruppe (40%) und Qualität der
Einzeltiere (40%) unter Berücksichtigung
möglichst vieler Eltern tiere (20%).

2.7. Zur Förderung der Zucht kann für Hunde im
Alter von 9 - 12 Monaten eine Nachkom-
menschau ohne Erhalt von Zuchtbewer tun -
gen abgehalten werden.

Diese ist nur in Verbindung mit einer LG- und
OG-Zuchtschau möglich. Die Veranstaltung
ist der Zuchtschau am gleichen Tage vorzu-
schalten.

Die Beurteilung kann nur von SV-Zuchtrich-
tern vorgenommen werden.

2.8. Hunde über sechs Jahre erhalten die Mög-
lichkeit in einer eige nen Klasse, der Vetera-
nenklasse, vorgeführt zu werden.

Es erfolgt keine Bewertung, wohl aber eine
Rangierung und Plazierung.

3. Beurteilungen

In Nachwuchsklassen nach 2.7. können
nachstehende Beurtei lungen vergeben wer-
den:

“vielversprechend”

Tiere, die dem Rassestandard voll entspre-
chen oder geringgra dige Einschränkungen
im anatomischen Bereich aufweisen

“versprechend”

Tiere, die dem Standard entsprechen, mit
deutlich erkennbaren anatomischen oder
entwicklungsbedingten Einschränkungen

“weniger versprechend”

Tiere, die sich in Bezug auf ihre Unbefan-
genheit beeindruckt zeigen bzw. zuchtaus-
schließende Mängel aufweisen

Die Beurteilungen stellen keine Bewertung
im Sinne einer Zucht bewertung dar.

4. Bewertungen

4.1. Auf Zuchtschauen nach I.1.1 bis 1.3 können
nachstehende Bewertungen vergeben wer-
den:

– “Vorzüglich”
Tiere in der Gebrauchshundklasse, die bei
Anlegung eines strengen Maßstabes voll
dem Rassestandard entsprechen, sich
selbstsicher und unbefangen darstellen und
schussgleich gültig sind, die das “a” auf der
Ahnentafel, soweit sie nach dem 01.01.2004
geboren sind den ED-Stempel mit dem Be-
fund normal, fast normal oder noch zugelas-
sen in der Ahnentafel und, wenn sie über 3
1/2 Jahre alt sind, die Ankörung nachwei-
sen. Doppelte Prämolaren 1 sind möglich.
(gültig ab Schausaison 2008)

– “Sehr Gut”
Als Höchstbewertung in den Junghund- und
Jugendklassen für Tiere, die dem Rasse-
standard voll entsprechen, in den Ge -
brauchshundklassen für Tiere, die den Vor-
aussetzungen für “Vorzüglich” entsprechen,
mit geringgradigen Einschränkun gen im
anatomischen Bereich.

Auch anatomisch einwandfreie Tiere mit
Maßüber- und Maß unterschreitungen bis 1
cm, das Fehlen von 1mal Prämolar 1 oder
einem Schneidezahn ist möglich.

– “Gut”
für Tiere, die dem Standard entsprechen, mit
deutlich erkennbaren anatomischen Ein-
schränkungen. Das Fehlen von 2mal Prämo-
lar 1 oder 1mal Prämolar 1 und einem
Schneide zahn oder 1mal Prämolar 2 oder
1mal Prämolar 3 oder 2 Schneidezähnen
oder 1mal Prämolar 2 und einem Schneide -
zahn oder 1mal Prämolar 2 und 1mal Prä-
molar 1 oder 2mal Prämolar 2 ist möglich.

– “Ausreichend”
für Tiere, die am Tag der Veranstaltung sich
schussempfindlich oder in Bezug auf Unbe-
fangenheit beeindruckt zeigen oder in ihrer
Gesamtverfassung einschließlich der anato-
mischen Ge gebenheiten eine höhere Bewer-
tung nicht zulassen.

– “Ungenügend”
für Tiere, die sich schußscheu zeigen, im
Wesensverhalten und in der Unbefangenheit
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beeinträchtigt sind oder zuchtaus -
schließende Mängel haben.

Für Tiere mit Maßüber- oder Maßunter-
schreitungen von mehr als 1 cm.

Die Bewertung “Ungenügend” ist mit einer
„Nachkommen-Ein tragungssperre“ verbun-
den, die der amtierende Zuchtrichter zu be-
antragen hat.

Ziffer III Punkt 2 regelt Sonderfälle.

4.2. Auf der Bundessiegerzuchtschau wird außer
den Bewertungen nach 4.1 zusätzlich die
Bewertung „Vorzüglich-Auslese“ verge ben,
die den Nachweis von weiteren Kriterien
voraussetzt:

Für die V-Ausleseklasse kommen nur Hunde
in Frage, die in Körkl. 1 angekört sind, Hun-
de mit vollständigem, einwandfreiem Gebiß
und die mindestens das Ausbildungskenn-
zeichen SchH2 führen. Sie müssen aus Kör-
und Leistungszucht stammen und ab dem
01.01.2006 einen ED-Status mit mindestens
noch zugelassen nachweisen können. Hun-
de, die zum zweitenmal in die V-Auslese-
klasse kommen sol len, müssen das Ausbil-
dungskennzeichen SchH3 führen.

4.3. Äußere Einwirkungen, die zu einer Teilbe-
schädigung von Zähnen oder zu deren völli-
gem Fehlen führen, bleiben ohne Aus wir -
kun  gen auf die zu vergebende Zuchtbewer-
tung.

Die Voraussetzung dafür ist jedoch, dass
das ehemalige Vorhan densein gesunder,
kräftiger Zähne bzw. eines einwandfreien
Scherengebisses zweifelsfrei nachgewiesen
wird und auf der Ahnentafel bestätigt ist.

Der Nachweis kann wie folgt gegenüber
dem amtierenden Zuchtrichter geführt wer-
den:
1. a) Nachweis der Vollständigkeit und

des Vorhandenseins gesunder, kräf-
tiger Zähne und

b) eines einwandfreien Scherengebis-
ses

durch die Vorlage des Beurteilungs- und
Bewertungs heftes (bzw. ab 2001 durch
Vorlage der Ahnentafel), in dem ein
Zuchtrichter den Gebissstatus frühe-
stens im Alter von 12 Monaten nach per-
sönlicher Überprüfung beschrieben und
be stätigt hat, oder 

2. Vorlage des Körscheins, in dem Zahn-
und Gebissstatus bei der Ankörung fest-
gehalten wurden, oder

3. Vorlage der Ahnentafel mit entsprechen-
dem Eintrag des Zuchtbuchamtes über
den fehlenden oder teilbeschädigten

Zahn.  

Dem Zuchtbuchamt gegenüber muss in
allen Fällen, in denen ein Nachweis ge-
mäß 1 oder 2 nicht geführt werden kann,
bei Fehlen eines Zahnes eine Röntgen-
aufnahme in Verbindung mit einem Attest
eines vom SV zugelassenen HD-Tierarz-
tes oder eines Tierarztes für Tierzahnheil-
kunde vorgelegt werden. Auf der Rönt-
genaufnahme müssen zumindest Teile
der Zahnwurzel oder das Zahnfach nach-
gewiesen werden. Bei Teilbeschädigun-
gen muss ein Attest eines vom SV zuge-
lassenen HD-Tierarztes oder eines Tier-
arztes für Tierzahnheilkunde vorgelegt
werden. Dies gilt auch in den Fällen, in
denen bei der Überprüfung gemäß Ziffer
1 bereits Teilbeschädigungen oder das
Fehlen von Zähnen festgestellt werden.

III. Sonstige Bestimmungen

1. Für gemeldete, nicht vorgeführte Tiere ist die
volle Meldegebühr zu entrichten.

2. Hunde, die zur Beurteilung vorgeführt wur-
den (Standbeurteilung) und im weiteren Ver-
lauf ohne ausdrückliche Genehmigung des
amtierenden Zuchtrichters aus der Konkur-
renz genommen werden, müssen mit der
Note “Ungenügend” bewertet werden und
erhalten eine Veranstaltungssperre von 6
Monaten. Mit der Note “Ungenügend” ist ei-
ne Nachkommeneintragungssperre verbun-
den, die mit der Vergabe der Bewertung in
Kraft tritt und vom Richter der HG mitgeteilt
wird.

3. Ein Richterurteil auf Zuchtschauen ist end-
gültig. Ein Einspruch dagegen ist nicht zu-
lässig.

4. Der Aussteller ist zu wahrheitsgemäßen An-
gaben über seinen Hund verpflichtet. Täu-
schungsversuche führen zur Einleitung ei nes
Vereinsstrafverfahrens.

5. Der Aussteller ist zu sportlichem Verhalten
und Vorführen ver pflichtet. Zuwiderhandlun-
gen können zur Disqualifikation seines Hun-
des, zum Platzverweis und/oder zur Einlei-
tung eines Ver einsstrafverfahrens führen.
Wer absichtlich verlangte Angaben nicht be-
antwortet oder falsche Angaben macht,
auch wer an sei nem Hunde Änderungen
oder Eingriffe macht oder duldet, die geeig-
net sind, den Richter zu täuschen, verliert ei-
ne dem Hund auf dieser Veranstaltung be-
reits zuerkannte Auszeichnung und kann, je
nach Schwere des Falles, von ferneren Ver-
anstal tungen ausgeschlossen oder mit einer
Vereinsstrafe belegt werden.
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6. Es ist nicht zulässig, auf Zuchtschauen Hun-
de zu richten, die sich im Eigentum oder Be-
sitz eines auf dieser Schau amtierenden
Richters befinden bzw. deren Halter er ist.
Äußerste Zurückhal tung sollte bei Hunden
geübt werden, die im Eigentum, Besitz oder
Haltung von nahen Angehörigen stehen.
Diesen stehen gleich Lebens-, Zucht-, Ei-
gentümer- und Hausgemeinschaften u.ä.

7. Bei der Präsentation im Stand sind die Hun-
de dem Richter ohne wesentliche Hilfe (na-
türlicher Stand) vorzustellen.

8. Die Hundeeigentümer erklären mit der Mel-
dung des Hundes zu einer SV-Veranstaltung
ihr Einverständnis zur Entnahme von Haar-
proben, die auf Anweisung des amtierenden
Richters, von diesem oder der von ihm be-
auftragten Person entnommen werden kön-
nen. Die Haarproben sind der HG einzusen-
den. Die Haarprobe dient dem Zweck, sie
auf Farbmanipulationen des Hundes unter-
suchen zu lassen. Der/Die Eigentümer sind
verantwortlich. Sollte sich der Verdacht auf
Farbmanipulation bestätigen, sind die Ko-
sten des Untersuchungsverfahrens von
dem/den Eigentümer/n des untersuchten
Hundes zu tragen. In diesem Fall wird die
Bewertung aberkannt, der betroffene Hund
mit einer Zuchtbuchsperre von 12 Monaten
ab dem Tage der Feststellung belegt. Gegen
die/den Eigentümer wird ein Vereinsord-
nungsverfahren eingeleitet. Bei Nichtbestäti-
gung der Manipulation trägt der SV die Un-
tersuchungskosten.

9. Es ist nicht zulässig, beim Anrufen der Hun-
de akkustische Hilfsmittel einzusetzen, die
elektrisch, durch Gas oder durch Druckluft
verstärkt werden. Ebenso ist es untersagt,
Pistolen, Peitschen, Schutzarme oder ähnli-
ches einzusetzen.

Zuwiderhandlungen können zur Disqualifi-
kation des Hundes, zum Platzverweis des
Anrufers und zur Einleitung eines vereins -
inter nen Verfahrens gegen den Eigentümer
und den Anrufer führen.

10. Zuchtschauen können das ganze Jahr
durchgeführt werden, wobei die Durchfüh-
rung vom 1. Dezember bis Ende Februar nur
in Hallen statthaft ist.
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